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Amtlicher Teil.

Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web-,
Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung.

Vom 10. Juni ISIS.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die

Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

8 1.
Zur Sicherstellung des Bedarfs der bürgerlichenBevölkerung an

Web-, Wirk- und Strickwaren sowie den aus ihnen gefertigten Er¬
zeugnissen wird eine Reichsstelle für bürgerliche Kleidung (Reichs¬
bekleidungsstelle) errichtet.

8 2.
Die Reichsbekleidungsstellehat die Aufgabe:

, J . den Borrat an den im 8 1 bezeichnetenGegenständen, soweit
sie nicht von der Heeres- und Marineverwaltung beansprucht
werden, zu verwalten , insbesondere für gleichmäßige Vertei¬
lung und sparsamen Verbrauch Sorge zu tragen:

ß. den Behörden , öffentlichen und privaten Krankenanstalten
und solchen anderen Anstalten, deren Bedarf nach Anordnung
des Reichskanzlers oder der -Lcmdeszentralbehörden von der

; Reichsbekleidungsstelle gedeckt werden soll, die im § 1 bezeich-
, neten Gegenstände zu beschaffen;
; 3. die Versorgung der Behörden mit Uniformstoffen für die bür-
j gerlichen Beamten zu regeln;

4. die Herstellung und den Vertrieb von Ersatzstoffen zu fördern.
■ 8 3.

Die Reichsbekleidungsstelle gliedert sich in eine Verwaltungs¬
abteilung und eine Geschäftsabteilung.

8 4.
Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde, die dem Reichs¬

kanzler (Reichsamt des Innern ) unterstellt ist. Sie besteht aus ei¬
nem Vorstand und einem Beirat . Der Vorstand 'besteht aus einem
Vorsitzenden, einem oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden
und einer vom Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl von Mit¬
gliedern. Der Reichskanzler ernennt den Vorsitzenden, die stellver¬
tretenden Vorsitzenden und die Mitglieder.

8 5.
Der Beirat besteht aus dem Vorsitzendendes Vorstandes der

Reichsbekleidungsstelleals Vorsitzenden, fünf Königlich Preußischen
Regierungsvertretern und je einem Königlich Bayerischen, König¬
lich sächsischen, Königlich Württembergischen, Großherzoglich Ba¬
dischen, Großherzoglich Sächsischen und Elsaß-Lothringischen Re¬
gierungsvertreter . Außerdem gehören ihm an der Vorsitzende des
nach ^ 16 zu bildenden Ausschusses, zwei Vertreter des Deutschen
Stüdtetags , je ein Vertreter des Deutschen Handelstags , des Deut¬
schen Landwirtschastsrats , des Kriegsausschusses für die deutsche
Industrie , des Handwerkes, der Verbraucher und drei weitere Ver¬
treter; der Reichskanzler ernennt die Vertreter und ihre Stellver¬
treter sowie einen Stellvertreter des Vorsitzenden.

8 6.
Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen , insbesondere über

die Durchführung der Bezugsüberwachung, gehört werden.
8 7-

Gewerbetreibende , die mit den im § 1 bezeichneten Gegen¬
ständen Grckßhandel treiben oder Bekleidungsstücke im Großbetriebe
Herstellen, dürfen ^pur an solche Abnehmer Waren liefern, mit denen
sie bereits vor dem 1. Mai 1916 in dauernder Geschäftsverbindung
gestanden haben. Die Reichsbekleidungsstellekann bei Verträgen,
die vor dem 1. Mai 1916 abgeschlossen worden sind, auf Antrag
die Erfüllung auch denn gestatten, wenn eine dauernde Geschäfts¬
verbindung nicht besteht.

Die gewerbsmäßige Herstellung von Bekleidungsstücken darf
nur auf Bestellung und nur dann vorgenommen werden, wenn der
Gewerbetreibende van seinem Kunden einen festen Auftrag schrift-
uch erhalten hat, in dem Stückzahl und Preis für jeden Geaenftand
ungegeben sind; diese Vorschrift findet auf die Maßschneiderei und
°uf Musterkollektionen keine Anwendung.

8 8.
Jeder Gewerbetreibende , der Kleinhandel mit den im 8 1

gezeichneten Gegenständen betreibt, hat unverzüglich eine Inventur
über hie in seinem Besitze befindlichenWaren auszunehmen. Hier¬
bei sind die derzeitigen Kleinhandelsverkaufspreise unter Zu¬
grundelegung der Preise einzusetzen, die den in der Bekannt-
fuochung über Preisbeschränkungen bei Verkäusen von Web-,
V/'rk- und Strickwaren vom 30. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
^14) vorgeschriebenen Preisen entsprechen.

Die Inventur haben auch diejenigen Gewerbetreibenden auf-
Zunehmen, die neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel oder
Maßschneiderei oder beides betreiben.

Vor Abschluß der Inventur dürfen in ihr aufzunehmende Wa¬
ren nicht veräußert werden. Rach Abschluß der Inventur dürfen
von jeder Art der aufgenommenen Waren bis 1. August 1916 höch¬
stens 20 vom Hundert , nach den in der Inventur eingesetzten Prei-
>en berechnet, veräußert werden.
n» Wer neben dem Kleinhandel gleichzeitig Großhandel oder
statzschneiderei oder beides betreibt, darf außer diesen 20 vom

hundert unbeschodet' der Vorschriften des 8 7 noch so viel veräu-
°rrn, als er im Großhandel absetzt und so viel verarbeite «':, als er

Maßschneiderei benötigt.
Die Buchführung ist so einzurichten, daß eine Nachprüfung der

^geschriebenen Inventuren und der stattgehabten Verkäufe mög-
y,.. Die Reichsbekleidungsstelle kann Bestimmungen über die Ver-
Aachtung zur Aufstellung weiterer Inventuren und über eine all-
gmeine Bestandsaufnahme erlassen. Sie kann dabei den Gewerbe-
^ 'v^nden weitere Einschränkungen für den Absatz ihrer Waren

no weitere Verpflichtungen über die Buchführung und dergleichen
"'erlegen.

M . 8 9.
4m ^ er  Verkauf der im 8 1 bezeichneten Gegenstände an die Ver-
hundel̂r $ al*en  Personen verboten, die nicht gewerbsmäßig Klein-mit diesen Gegenständen betreiben.

8 io.
Als Kleinhandel im Sinne dieser Verordnung gilt der Verkauf

an den Verbraucher.
* 8 11.

Vom 1. August 1Ö16 ab dürfen Gewerbetreibende im Klein¬
handel und in der Maßschneiderei die im 8 1 bezeichneten Gegen¬
stände nur gegen Bezugsschein an die Verbraucher veräußern.

Der Bezugsschein wird dem Verbraucher nur im Bedarfsfall
und nur auf Antrag erteilt. Der Antragsteller muß die Notwendig¬
keit der Anschaffung auf Verlangen dartun . Von diesem Verlan¬
gen kann Abstand genommen werden, wenn die Vermutung für die
Notwendigkeit spricht. Die Reichsbekleidungsstelle hat die Fälle zu
bestimmen, in denen diese Vermutung als gegeben angesehen wer¬
den kann, und auch sonst Grundsätze aufzustellen, nach denen die
Notwendigkeit der Anschaffungbeurteilt wird.

8 12.
Die Ausfertigung des Bezugsscheines erfolgt durch die zustän¬

dige Behörde des Wohnorts des Antragstellers , die hierüber Listen
zu führen hat. Der Bezugsschein ist nicht übertragbar . Er gibt
kein Recht aus Lieferung der Ware, deren Bedarf bescheinigt ist.

Für die Bezugsscheineund die Listen ist ein einheitliches, von
der Reichsbekleidungsstelleaufzustellendes Muster zu verwenden.

8 13.
Die Gewerbetreibenden haben die empfangenen Bezugsscheine

durch deutlichen Vermerk ungültig zu machen (Lochen und derglei¬
chen), die ungültigen Scheine zu sammeln und am 1. jedes Monats
an die zuständige Behörde des Wohnorts des Verkäufers abzulie¬
fern.

8 14.
Die Beauftragten der Reichsbekleidungsstelleund die van den

Landeszentralbehörden und Kommunalverbänden mit der Ueber¬
wachung der Vorschriften in 88 7 bis 13 betrauten Personen sind
befugt, in die Räume der dieser Verordnung unterstehenden Be¬
triebe einzutreten, die Warenlager und die übrigen Geschäftsein¬
richtungen zu besichtigen, Auskunft einzuholen und die Geschäftsauf¬
zeichnungen einzusehen. Sie sind verpflichtet, über die Einrichtun¬
gen und Geschäftsverhältnisse, die hierbei zu ihrer Kenntnis kom¬
men, vorbehaltlich de-r dienstlichen Berichterstattung und der An¬
zeige von Gesetzwidrigkeiten Verschwiegenheit zu beobachten.

8 15.
Die zuständige Behörde kann Betriebe schließen, deren Unter¬

nehmer oder Leiter sich in Befolgung der Pflichten, die ihnen
durch diese Verordnung und die zu ihrer Ausführung erlassenen
Bestimmungen auserlegt sind, unzuverlässig zeigen.

Gegen diese Verfügung ist Beschwerde zulässig. Ueber die Be¬
schwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig . Die
Beschwerde hat keine aufschiebendeWirkung.

8 16.
Die Deckung des Bedarfs der im 8 2 Nummer 2 aufgefllhrten

Behörden und Anstalten erfolgt in der Weise, daß die von der
Landeszentralbehörde vorgeprüften Bedarfsanzeigen der Reichsbe¬
kleidungsstelle überwiesen und einem aus sieben Mitgliedern be¬
stehenden Ausschuß behufs Feststellung des zu überweisenden An¬
teils vorgelegt werden, worauf dann die Reichsbekleidurgsstelle
die Bezugsbescheinigungder Feststellung entsprechend ausstellt . Das
Nähere , insbesondere auch die Zusammensetzung des Ausschusses,
bestimmt der Reichskanzler.

8 17.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine Anwendung

1. auf die von den Heeresverwaltungen und der Marineverwal¬
tung beschlagnahmtenGegenständen während der Dauer der
Beschlagnahme;

2. auf den Erwerb von Gegenständen seitens der Heeresverwal¬
tungen und der Marineverwaltung.

8 18-
Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer als zuständige

Behörde im Sinne der 88 12, 13 sowie des 8 15 und als höhere Ver¬
waltungsbehörde im Sinne des 8 15 anzusehen ilt. Sw oder die
von ihnen bezeichneten Behörden erlassen die näheren Bestimmun¬
gen zur Ausführung und Ueberwachung der Einhaltung der Vor¬
schriften der 88 7 bis 13; soweit dies nicht geschieht, hal-cn O'.c Kom¬
munalverbände die Ausführung und Ueberwachung der Vorschrif¬
ten der 88 7 bis 13 selbständig zu regeln und die notwendigen Ein¬
richtungen zu treffen.

8 19.
Der Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur Ausführung

dieser Verordnung , soweit dies nicht den Landeszentrarbehörden , oer
Reichsbekleidungsstelleoder den Kommunalverbänden überlassen ist.
Er kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zu¬
lasten.

8 20.
Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis

zu fünfzehntausend Mark wird bestraft:
1. wer den Vorschriften der 88 7, 8, 9, 11 Abs. 1, 8 12 Abs. 1 Satz

2 und 8 13 oder den zu diesen Vorschriften erlassenen Aussüh-
rungsbestiinmungen des Reichskanzlers, der Landeszentralbs-
hörden oder der von ihnen bezeichneten Behörden , der Reichs¬
bekleidungsstelleoder der Kommunalverbände zuwidcrhandelt'

2. wer der Vorschrift des 8 14 zuwider den Eintritt in die
Räume , die Besichtigungoder die.Einsicht in die Geschäftsauf-

. Zeichnungen verweigert;
3. wer eine nach 8 14 von ihm erforderte Auskunft nicht erteilt

oder wissentlich unwahre oder unvollständige Angaben macht;
4. wer den Vorschriften des 8 14 zuwider Verschwiegenheit nicht

beobachtet.
Im Falle der Nummer 4 tritt die Verfolgung nur auf Antrag

des Unternehmers ein.
Bei Zuwiderhandlungen gegen 8 7 können neben der Strafe

die Waren , auf die sich die strafbare Handlung bezieht, eingezogen
werden, ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 21.
Die Verordnung tritt mit dem 13. Juni 1916 in Kraft.
Der -Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft¬

tretens .* 111
Berlin , den 10. Juni 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers: Dr . Helfferich.

und farbige Tisch-

Tüllgardinen meter-

Bekanntmachung, betreffend die von der Regelung des Verkehrs
mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Bevölkerung

ausgeschlossenen Gegenstände.
Vom 10. Juni ISIS.

Auf Grund des .8 19 der Bekanntmachung über die Regelung
des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche
Bevölkerung vom IO. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463) bringe ich
folgendes zur öffentlichen Kenntnis:

Die Vorschriften der Bekanntmachung über die Regelung des
Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürgerliche Be¬
völkerung vom IO. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463) mit Aus¬
nahme der 88 7, IO, 14, 15 und 20 dieser Bekanntmachung finden
auf die im nachstehenden Verzeichnis aufgeführten Gegenstände
keine Anwendung. Als Kleinhandelspreise gelten die nach der Be¬
kanntmachung über Preisbeschränkungen bei Verkäufen von Web-,
Wirk- und Strickwaren vom 30. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
214) zulässigen Preise.

Verzeichnis.
1. Stoffe aus Natur - oder Kunstseide.
2. Halbseidene Stoffe , sofern Kette oder Schluß ausschließlich

aus Natur - oder Kunstseide besteht.
3. Alle Artikel, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil

aus den zu 1 und 2 genannten Stoffen hergestellt sind.
Für Trikotagen gelten jedoch die Bestimmungen zu 4.

4. Seidene und halbseidene Strümpfe und sonstige seidene und
halbseidene Trikotagen und Wirkwaren . Als halbseidene
Waren dieser Art gelten solche, die nach der Fläche minde¬
stens zur Hälfte aus Natur - oder Kunstseide bestehen, und
seidenplattierte Strümpfe.

Seidene, halbseidene und solche baumwollene gewirkte
Handschuhe, die ausschließlich aus Garn der Nr . 80 und da¬
rüber hergestellt sind. Ferner baumwollene Damenstrümpfe,
von denen das Dutzendpaar weniger als 750 Gramm, und
baumwollene Herrensocken, von denen das Dutzendpaar we¬
niger als 450 Gramm wiegt. Für durchbrochen ge¬
musterte Strümpfe ist diese Grenze in jedem Falle um je 50
Gramm weniger anzunehmen.

5. Bänder , Kordeln, Schnüre und Litzen. Schnürsenkel, Hosen-
. träger und Strumpfbänder.
6. Spitzen und Besatzsrickereien, Tapisseriewaren , Posamentier¬

waren für Möbel- und Kleiderbesatz.
7. Mützen, Hüte und Schleier.
8. Schirme.
9. Teppiche, Läuferstoffe, Bettüberdecken

decken.
10. Möbelstoffe.
11. Abgepaßte Gardinen - und Vorhänge,

weise.
12. Wollene Damenklcider- und Mäntelstoffe, sofern der Klein¬

handelspreis bei einer Breite von etwa 130 Zentimeter IO
Mark für das Meter übersteigt.

13. Baumwollene, einfarbige oder buntgewebte Kleider- und
Schürzenstoffe, sofern der Kleinhandelspreis bei einer Breite
von etwa 90 Zentimeter 3 Mark für das Meter übersteigt.

14. Baumwollene bestickte Kleider- und Schürzenstoffe, sofern
der Kleinhandelspreis bei einer Breite von etwa 90 Zenti¬
meter 6 Mark für das Meter übersteigt.

15. Baumwollene bedruckte Kleiderstoffe, sofern der Klein¬
handelspreis bei einer Breite von etwa 90 Zentimeter 2
Mark für das Meter übersteigt.

16. Verbandstoffe und Damenbinden.
17. Konfektionierte genähte Weißwaren (ungewaschen).
18. Herrenstofse, sofern der Kleinhandelspreis bei einer Breite

von etwa 140 Zentimeter 14 Mark für das Meter übersteigt.
19. Fertige Fracks, Militäruniformen.

» Uniformbesatz und Militärausrüstungsgegenstände.
Fertige Herrengarderobe , sofern der Kleinhandelspreis

für den Rock- und Gehrockanzug
für den Sack- und .Sportanzug
für den Rock und Gshrock
für die Sackjacke
für die Weste
für das Beinkleid
für den Winterüberzieher
für den Sommerüberzieher .
für den Wettermantel aus Lodenstoff

übersteigt.
20. Alle Artikel der fertigen Damenmäntel - und Mädchen¬

mäntel-, Damenklcider- und Mädchenkleider-, Damen-
blusen- und Müdchenblusenkonfektion, sofern sie am 6. Juni
1916 sertiggestellt waren und sich im Besitze der Äleinhänd-
ler befinden, oder sofern deren Kleinhandelspreis

für einen Damenmantel
für ein Jackenkleid
für ein Waschkleid
für eine wollene Bluse
für eine Waschbluse .
für einen wollenen Morgenrock
für einen Waschmorgenrock
für ein garniertes wollenes Kleid
für einen Kleiderrock

übersteigt.
21. Mit Pelz gefütterte oder überzogene Kleidungsstücke.
22. Fertige Damenwäsche aus Webstoffen, sofern der Klein

Handelspreis
für ein Damenhemd
für ein Damennachthemd
für ein Damenbeinkleid .
für eine Untertaille
für einen Frisiermantel .
für einen Wafchunterrock
für eine Morgenjacke
für eine Nachtjacke .

übersteigt.
23. Säuglingswäsche und Süuglingsbckleidung.
24. Korsette und Korsettschoner.
26. Wäschestoffe, sofern der Kleinhandelspreis bei einer Breite

von etwa 80 Zentimeter 2 Mark für das Meter und für
halbleinene und reinleinene Stoffe bei einer Breite von et¬
wa 80 Zentimeter 3 Mark für das Meter übersteigt.

,26. Gemusterte weiße Tischzeuge.
27. Reinwollene Schlafdecken, sofern der Kleinhandelspreis 30

Mark für das Stück übersteigt.

75,00 M
60,00
47.00
32.00
10.00
18,00
80,00
65.00 <M
40.00 Jl

60.00 Jl
80.00 M
40.00 Jl
15.00 JL
12.00 Jl
30.00 <U
20.00 Jl

100,00 <11
25.00 Jl

6,50 Jl
10.00 Jl
5.00 <H
5,00 Jl

10.00 Jl
12.00 Jl
10.00 . «

5,00 Jl



28.  Kragen und Manschetten , Vorstecker und Em,atze . Kra¬
watten und Schlafanzüge . Fertige Herren -Tag - und Nacht¬
hemden . sofern der Kleinhandelspreis 7 Mark für das Stuck
übersteigt.

29 . Taschentücher . , . . ..
30 . Hausschürzen , sofern der Kleinhandelsprels 4,50 Mark für

das Stück übersteigt . Zierschürzen aus weißen , dünnen
Stoffen , sofern der Kleinhandelspreis 2 Mark für das Stuck
übersteigt.

31. Seidene Schuhe . v _
32 . Die nach Maß anzufertigenden Herren - und Damen -Ober-

und Unterkleider , sofern die unter 19, 20 , 22 und 28 angege¬
benen Preisgrenzen überschritten werden.

33. Getragene Kleidungsstücke , soweit ihr Kleinhandelspreis die
Hälfte der unter 19 und 20 festgesetzten Preise übersteigt.

34. Woll - und Baumwollstoffe <12, 13, 14, 15, 18, 25) bis zu
Längen von 2 Metern.

Wo in vorstehendem Verzeichnis Preise für bestimmte Breiten-
maße der Stoffe als Grenze angegeben find , ist für andere Breiten¬
maße der Preis entsprechend höher oder niedriger anzunebmen.

In Fällen , in denen Rabatt auf die Preise gewährt wird , sind
die Preise nach Abzug des Rabatts maßgebend.

Berlin , den 10. Juni 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Dr . Helfferich.

Erläuterung I zur Verordnung des Bundesrats vom 10. 3 um 1916
und der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Jum 1916
betr. die Reoclung des Verkehrs mit Web -, Wirk- und Strickwaren

und die hiervon ausgeschlossenen Gegenstände.

A . Zur Verordnung des Vnndesrats.

3u 1 ^lllle Web - Wirk - und Strickwaren und die aus ihnen ge¬
fertigten Erzeugnisse fallen mit den in der Bekanntmachung
des Reichskanzlers ausgeführten Ausnahmen unter die Ver¬
ordnung ^ auch ivenn sie für den landwirtschaftlichen Betrieb
eiforberlicf ) sind . u

2. Waren , die aus dem Ausland eingesührt sind oder aus ^ oh-
stoffen hergestellt sind, die aus dem Ausland eingefuhrt sind,
fallen unter die Verordnung . . .

3. Lieferungen nach dem Ausland fallen nicht unter die Ver¬
ordnung . .

4 Webstoffe aus Tertilofe fallen unter die Verordnung.
5. Es fallen nicht unter die Verordnung:

a) Schuhwaren , die nicht in vollem Umfange  aus
Web - Wirk - und Strickwaren hergestellt find , also ins¬
besondere alle Schuhe mit Leder -, Gummi - oder Filz¬
sohlen,

b) Lederhandschuhe mit Stoffutter,
c) Linoleum,
d ) alle Waren aus Filz , Watte , , x
e) alle Spinnstoffe und aus ihnen gefertigte Erzeugnisse

z. B . Garne , gesponnene Posainentierwaren.

Zu 8 7, Absatz I. .. . .. .
6. Fabrikanten , die ihre Erzeugnisse im Großen veräußern , sind

nicht „Gewerbetreibende , die Großhandel betreiben . Mit
Ausnahme der Fabrikation von Bekleidungsstücken gilt daher
§ 7 Abs. I nicht für Fabrikanten.

7 Die Veräußerung eines ganzen Warenlagers an ein e n
Käufer unter Auflösung des Geschäfts , insbesondere um die
Befriedigung der Gläubiger zu ermöglichen , fällt nicht unter

8. Veräußerung von Teilen eines Warenlagers fällt unter

9. Firmen, ^ di/ ' für ihre Angestellten Arbeitskleidung und Ar-
' beitsfchutzkleidung Herstellen , gelten als Verbraucher nn

Sinne von 8 10. Daher gilt 8 7, Absatz 1 nicht für derartige
Lieferungen , wohl aber 8 11-

3 % §D̂ie ^ Herstellung von Bekleidungsstücken ohne Bestellung für
den eigenen Kleinverkauf des Herstellers ist nicht zulässig.

Zu § 7. Absatz II , u. §§ 8, 11. . „ . .
11. Maßschneiderei ist Anfertigung von Ober - oder Unterbe¬

kleidung auf Bestellung nach Matz.

^ *12 Wareiu die vom Verbraucher bis zum 12. Juni 1916 fest
gekauft waren , aber noch beim Verkäufer lagern , sind nicht
in die Inventur aufzunehmen.

° 138 Die Inventur ist vom gesamten  Vorrat der für den Groh-
und Kleinhandel bestimmten Waren aufzunehmen , nicht von
den Kleinhandelswaren allein . Voin gesainten Vorrat dür¬
fen 20 Proz . im Kleinhandel verkauft werden.

Zu 8 S. Absatz III . ^ „ .
14 Waren , die nach Abschluß der Inventur in den Besitz des

Kleinhändlers kommen , können verkauft werden und fmd
nicht zu inventarisieren . Ähr Verkauf ist aber unter die
20 Prozent von , Jnvcnturwerte der inventarisierten Waren
einzurechnen.

15 . Unter „Art " ist die Zusammenfassung von Waren nach der
für den Verkauf in Abteilungen üblichen Weise zu verstehen.
Wo solche nicht bestehen , können als je eine Art zufammen-

, gefaßt werden : .
Wollene Kleider - und Mäntelstoffe für Damen und

Mädchen,
Wollene Kleider - und Mäntelstoffe für Herren und

Knaben,
Baumwollene Kleider - und Schürzenstofse.

j Wäschestoffe,
Handschuhe,
Strümpfe,
Sämtliche Trikotagen außer Strümpfen,
Mäntel , Kleider und Blusen für Damen und Mädchen,
Unterröcke,

1 Fertige Knabenanzügc , Paletots und ähnliches,
Fertige Herrenanzüge , Paletots und ähnliches,

i Fertige Damenwäsche,
Fertige Herrenwäsche,
Stoffschuhe,
Sonstige Waren.

16 . Nach Abschluß der Inventur in einer  Art kann der Ver¬
kauf in dieser Art wieder begonnen werden , auch wenn die
Inventur der übrigen Arten noch nicht abgeschlossen ist.

Zu 8 10.
17. Maßschneider sind nicht Verbraucher von Schneiderbedarfs¬

artikeln , sondern den Kleinhändlern gleichgestellt <8 11).
18. Sieh auch oben Ziffer 9.

Zu Nr . 4.
25. Pulswärmer , Leibbinden , Lungen - und Kopfschützer sind

nicht frei.
26 . Baumwollene genähte Handschuhe sind nicht frei . -

Zu Nr . 7.
27. Hauben sind Mützen.

Zu Jlt.  9 . .
28. Steppdecken sind Bettüberdecken.
29. Nur abgepaßte farbige Tischdecken sind frei , nicht Stückware.
30 . Matratzen und fertige Betten sind frei.

Zu Nr . 10.
31. Möbelkattune sind Möbelftofse.

Zu Nr . 11.
32.  Tülle selbst sind nicht frei.
33 . Baumwollene Battiste und Krepps siehe unter Ziffer 35.

^ " ^ Baumwollene Velvets fallen unter Nr . 13 der Freiliste.
35 . Baumwollene Battiste und Krepps fallen unter Nr . 13 der

Freiliste.
Zu Nr . 17.

36. Unter konfektionierten genähten Weißwaren werden ver¬
standen : Bäffche 'n, Rüschen , Halskrausen , Jabots und Aehn-
liches.

Zu Nr . 19.
37. Wickelgamaschen sind frei.
38 . Uniformen für bürgerliche Beamte sind nicht frei.
39 . Siehe auch oben Ziffer 25.
40 . Unter Herrengarderobe ist auch Burschen - und Knaben¬

garderobe zu verstehen.
Zu Nr . 20.

41. Auch Mädchenkonfektion , einschließlich Mädchenmäntel , die
erst nach dem 6. Juni 1916 fertiggestellt ist, ist frei , soweit sie
die angegebenen Preisgrenzen übersteigt.

42. „Im Besitz der Kleinhändler befinden " gilt für den
10. Juni 1916.

Zu Nr . 22.
43. Unter Damenwäsche ist auch Mädchenwäsche zu verstehen.

Zu Nr . 27.
44. Halbwollene Schlafdecken sind nicht frei.

Zu Nr . 34.
45. Bezieht sich auf jedes Stück , das bis zu der bezeichneten Länge

abgeschnitten wird , nicht nur auf Reststücke . Das abgeschnittene
Stuck ist nicht in die 20 Prozent nach 8 8 Absatz III der Bun¬
desratsverordnung einzurechnen.

Berlin , den 21. Juni 1916,
Reichsbekleidungsstelle.

Geheimer Rat Dr . B e u t l e r . -

II . Zur Bekanntmachung des
(Freiliste .)

Reichskanzlers.

Erläuterung II zur Verordnung des Bundesrats vom 10. Iuni 1916
und der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Iuni 1916
betr. die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk- und Strickwaren

und die hiervon ausgeschlossenen Gegenstände.

19. Web -, Wirk - und Strickwaren , die nicht in dem Verzeichnisse
der Bekanntmachung aufgeführt sind, fallen in vollem Um¬
fange unter die Bundesratsverordnung (Bergl . hierzu auch
oben A, Ziffer 1—5)v

20. Für die in der Freiliste ausgenommenen Waren gilt der 8 8
der Bundesratsverordnung nicht ; sie sind nicht zu inven¬
tarisieren.

21 . Wachstuch .und Wachstuchtaschen sind frei.
Zu Nr . 4. 12— 15, 20. 32- 34.

22. Stoffe aus Mischungen von Wolle mit anderen Garnen , ins¬
besondere mit Baumwolle , sind als Wolle anzusehen.

Zu Nr . 1 und 2.
23 . Sammete , ganz oder der Flor aus Seide , sind Seidenstoffe.

Zu Nr . 3 und 9.
24. Seidenplüschtischdecken sollen unter Nr . 3 oder Nr . 9 der

Freiliste.

A . Zur Verordnung des Bundesrats.
Zu 81-

1. Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung durch den
Gerichtsvollzieher fällt nicht unter die Verordnung.

2. Es fallen nicht unter die Verordnung:
a) Filzwaren,
b ) Künstliche Blumen,
c) Lampen -Dochte,
d ) Möbel , Korbwaren , Koffer und Reisetaschen , auch

wenn sie mit Web -, Wirk - oder Strickwaren überzogen
oder ausgestattet sind.

e) Jsolier -Fabrikate.
Zu § 7.

3. Handschuhe , Strumpfwaren und Trikotagen sind Beklei¬
dungsstücke.

Zu 8 7, Absatz III.
4. Bekleidungsstücke , die am 13. Juni 1916 zugeschnitten waren,

können ohne die Voraussetzung des § 7, Absatzes 2 fertigge¬
stellt werden.

Zu 88 7,  8 und 11.
5. Konkursausverkäufe fallen unter die Verordnung.

Zu 8 S. Absatz II.
6. Die im Großhandel zu vertreibenden Waren sind ebenfalls

nach Kleinhandelspreisen in die Inventur aufzunehmen.
Zu 8 9-

7. Verkauf an das eigene Personal in einem Engros -Geschäft,
das nicht gleichzeitig Kleinhandel betreibt , ist nicht zulässig.

II. Zur Bekanntmachung des Reichszanlers.
(Freiliste .)

Zu Nr . 4. Abs. II.
8. Die Bestimmungen für baumwollene Damenstrümpse gelten

auch für baumwollene Mädchenstrümpse . Die Bestimmungen
für baumwollene Herrensocken gelten auch baumwollene
Knabensocken.

Zu Nr . 5.
9. Gürtel sind nicht frei.

Zu Nr . 6.
10. Taschen mit oder ohne Bügel sind Tapisseriewaren.
11. Canevas und glatte Kongreßstoffe find frei

Zu Nr . 9.
12. Polsterwaren find frei . (Vergleiche auch unter A Ziffer 2 d).

Zu Nr . 19.
13. Westengürtel und Gürtel sind nicht frei.

Zu Nr . 22.
14. Nicht waschbare Unterröcke sind nicht frei.

Zu Nr . 22 und 28.
15. Kombinations find Hemden.

Zu Nr . 23.
16. Gummi -Unterlagen für Säuglinge find frei.

Zu Nr . 25.
17. Fertige Bettwäsche (hierzu gehören auch fertige Inletts ) ist

nicht frei.
18. Fcderköper fällt unter Wäschestoffe.

Zu Nr . 30.
19. Unter Hausschllrzen sind solche mit und ohne Träger ohne

Rücksicht auf die Größe zu verstehen.

0 . Ausuahmebewilligungen.
Auf Grund der Ermächtigung des Herrn Reichskanzlers vom

22. Juni 1916 in Verbindung mit 8 19 der Bundesratsverordnung
über die Regelung des Verkehrs mit Web -, Wirk - und Strickwaren
für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 werden hiermit
die nachstehenden Ausnahmen von 8 7 der genannten Verordnung
zugelassen:

I.
Gewerbetreibende , die mit den in 8 1 der Verordnung bezeich-

neten Gegenständen Großhandel treiben oder Bekleidungsstücke im
Großbetriebe Herstellen, dürfen die in der Zeit vom 1. Mai 1916
bis einschließlich 12. Juni 1916 abgeschlossenen Lieferungsvertrüge
mit Abnehmern , mit denen sie vor dem 1. Mai 1916 nicht in dauern¬
der Geschäftsverbindung gestanden haben , erfüllen , wenn

1. sie ihr Gewerbe bereits vor dem 1. Mai 1916 betrieben
haben,

2. in den der zuständigen amtlichen Handelsvertretung (Han-
delskammern usw .) vorzulegenden Aufträgen Stückzahl und
Preis für jeden Gegenstand angegeben ist,

3. hinsichtlich dieser Aufträge der Verdacht des sogenannte»
Kettenhandels ausgeschlossen erscheint,

4. die Gewerbetreibenden über das Vorliegen dieser Voraus¬
setzungen eine Bescheinigung der zuständigen amtlichen
Handelsvertretung (Handelskammern usw .) erhalten.

II.
Gewerbetreibende , die vor dem 1, August 1914 ausschließlich

oder überwiegend Ausfuhrhandel mit den in 8 1 der Verordnung
bezeichneten Gegenständen betrieben oder Bekleidungsstücke im
Großbetrieb für die Ausfuhr hergestellt haben , dürfen Gegenstände
der gleichen Art , wie sie vor dem 1. August 1914 gehandelt oder
heroestellt haben , auch in Zukunft an Abnehmer liefern , mit denen
sie vor dem 1. Mai 1816 nicht in dauernder Geschäftsverbindung
gestanden haben , wenn

1. sie die in diesem Ausfuhrbetriebe gehandelten oder herge¬
stellten Waren infolge der Kriegsverhältnisse nach ihren
früheren ausländischen Absatzgebieten nicht absetzen können,

2. der Verdacht , daß durch diese Gewerbetreibenden der so¬
genannte Kettenhandel unterstützt werde , ausgeschlossen er¬
scheint,

3. die Gewerbetreibenden über das Vorliegen dieser Voraus¬
setzungen eine Bescheinigung der amtlichen Handelsver¬
tretung (Handelskammer usw .) erhalten.

III.
Gewerbetreibende , die bereits vor dem 1. August 1914 mit den

in 8 1 der Verordnung bezeichneten Gegenständen Großhandel be¬
trieben oder Bekleidungsstücke im Großbetriebe hergestellt haben
und durch die Kriegsverhältnisse gezwungen worden sind, ihr Ge¬
schäft ganz oder teilweise auf eine andere Warenart einzurichten,
dürfen auch in Zukunft an Abnehmer liefern , mit denen sie vor dem
1. Mai 1916 nicht in dauernder Geschäftsverbindung gestanden
haben , wenn

1. sie ihr Geschäft bereits vor dem 1. Mai 1916 auf eine andere
Warenart eingerichtet haben,

2. seitens der Gewerbetreibenden die Unterstützung des soge¬
nannten Kettenhandels ausgeschlossen erscheint,

3. die Gewerbetreibenden über das Vorliegen dieser Voraus¬
setzungen eine Bescheinigung der amtlichen Handelsver¬
tretung (Handelskammer usw ..) erhalten.

Zu I ., HI ., III.
Vordrucke zu den unter I ., II ., III . vorgeschriebenen Beschei¬

nigungen werden den Handelskammern usw . von der Reichsbeklei¬
dungsstelle geliefert.

Falls die Handelskammer usw . die Bescheinigung erteilt , be¬
darf es keines Antrages bei der Reichsbekleidungsstelle.

Die Bescheinigung ist den in 8 14 der Verordnung bezeichneten
Beauftragten der Reichsbekleidungsstelle und sonstigen Ueber-
wachungspersonen auf Verlangen vorzulegen.

IV.
Die gewerbsmäßige Herstellung von Bekleidungsstücken für den

eigenen Kleinhandel des Herstellers in dem bisherigen Umfange wird
zugelassen.

Ziffer 10 der Erläuterung II vom 21. Juni 1916 ist insoweit
abzuändern.

V.
Bezüglich neu errichteter Geschäfte behält sich die Reichsbeklei¬

dungsstelle Einzel -Entschließung vor.

Berlin , den 24. Juni 1916.

Reichsbekleidungsstelle.
Stadtrat Dr . T e m p e r , ■. . ’

stellvertretender Vorsitzender.

Bekanntmachung
zur Ausführung des 8 11 der Bundesratsverordnung vom 10. Iuni
1916 über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Stritt-

waren für die bürgerliche Bevölkerung.
8 11 der Verordnung des Bundesrates vom 10. Juni 1916 in

Verbindung mit der Bekantmachung des Reichskanzlers vom 10.
Juni 1916 hat die Erwerbung von Web -, Wirk - und Strickwaren
und den aus ihnen ĝefertigten Erzeugnissen durch den Verbraucher
in der Regel von der Abgabe eines Bezugsscheines abhängig ge¬
macht , zu dessen Erlangung der Käufer die Notwendigkeit der An¬
schaffung auf Verlangen darzutun hat . Von diesem Verlangen kann
Abstand genommen werden , wenn die Vermutung für die Notwen¬
digkeit spricht. Die Reichsbekleidungsstelle hat die Fälle zu bestim¬
men , in denen diese Vermutung als gegeben angesehen werden
kann , und auch sonst Grundsätze aufzustellen , nach denen die Not¬
wendigkeit der Anschaffung beurteilt wird.

In Gemäßheit dieser Bestimmungen gibt die Reichsbeklei¬
dungsstelle nach Gehör ihres Beirats Folgendes zur Nachachtung
bekannt:

§ ! •
Allgemeines.

1. Mit Rücksicht auf die Verschiedenheiten in der Beschäftigung
der bürgerlichen Bevölkerung läßt sich ein allgemeiner Maß¬
stab für den regelmäßigen Verbrauch von Kleidung und
Wäsche aller Bevölkerungskreise nicht finden und es find da¬
rum auch Durchschnittszahlen nicht verwendbar ; wohl aber
kann bei zahlreichen Bevölkerungsklassen ein gewisser Min-
destvcrbrauch an Wäsche - und Kleidungsstücken zu Grunde ge¬
legt werden , dessen Deckung auf Antrag durch Erteilung eines
entsprechenden Bezugsscheines ohne Weiteres zugebilligt wer¬
den kann , während die Notwendigkeit darüber hinausgehen¬
der Anschaffungen dargetan werden muß.

2. Hierbei wird bei dem erstmalig erfolgenden Ansuchen um einen
Bezugsschein eine Befragung über die Vorräte des Ansuchem
den zu erfolgen haben und nur da , wo Vorräte nicht vorhanden
sind, die Bescheinigung in angemessenen Grenzen ohne weiteres
erteilt werden können . Bei wiederholtem Ansuchen um Beschei¬
nigung der Notwendigkeit der Anschaffung von Gegenständen
derselben Art ist jedenfalls ein strengerer Maßstab anzulegen
und die Frage des regelmäßigen Verschleißes zu berücksich¬
tigen.

3. In der Regel werden die persönlichen Verhältnisse des Ein¬
zelnen den wichtigsten Anhalt für die Entschließung über die
Notwendigkeit der Anschaffung zu bilden haben , wobei in
erster Linie die berufliche Beschäftigung des Ansuchenden maß¬
gebend fein wird , dergestalt , daß Angehörigen von Berufen,
bei denen der Verschleiß von Kleidung und Wäsche verhältnis¬
mäßig groß iftz, deren Bezug in entsprechend größeren Mmgen
oder in kürzerer Zeitfolge zu bewilligen sein wird , als Ange¬
hörigen von Berufen , in denen ein solcher rascher Verschleiß
nicht eintritt , oder bei denen anzunehmen ist, daß sie für
längere Zeit ausreichende Vorräte an Wäsche und Kleidung be¬
sitzen.

4. Auch wird es nach Befinden angezeigt erscheinen , wohl¬
habendere Kreise der Bevölkerung auf die keiner Regelung
unterworfenen Luxusartikel (Bekanntmachung des Reichskanz¬
lers vom 10. Juni 1916 ) zu verweisen , um so den Verbrauch
der übrigen Waren zu verlangsamen.

5. Soweit der Antrag von einer dritten Person in Vertretung
oder im Aufträge des Verbrauchers gestellt ist, kann in der
Regel von Erörterungen des Vertreiungs - oder Austragsver¬
hältnisses abgesehen werden . Eine Prüfung in dieser Be¬
ziehung soll nur bei Verdacht des Mißbrauchs erfolgen.

6. Den Behörden , öffentlichen und privaten Krankenanstalten,
und solchen anderen Anstalten , deren Bedarf nack, Anordnung
des Reichskanzlers oder der Landeszentralbehörden von der
Reichsbekleidungsstelle gedeckt werden soll, dürfen Bezugs¬
scheine nur von der Reichsbekleidungsstelle selbst, nicht durch

andere Stellen ausgefertigt werden.

8 2.
Besonderes über die Vermutung der Notwendigkeit der

Anschaffung.
Die Vermutung für die Notwendigkeit der Anschaffung von

gewissen Kleidungs - -und Wäschestücken kann als gegeben ange¬
sehen werden:

a) bei Gründung eines Haushaltes <8 3).
b) für Wöchnerinnen und Kinder (8 4).
o) bei Krankheiten und Todesfällen (8 5).
,!) bei besonderen kirchlichen Feiern und Eintritt in einen Be¬

rus 18 6).



v in Bezug auf eine begrenzte Stückzahl von Wäsche und Klei-
c jung derjenigen Bevölkerungskreise , ' bei denen anzunehmen ist,

sie Vorräte an Wäsche und Kleidung über den regel¬
mäßigen Bedarf hinaus nicht besitzen (§ 7).

§3.
Bei Gründung eines Haushaltes.

§z kann während des Krieges nicht als angemessen erachtet wer-
vm daß bei Gründung eines neuen Haushaltes die Ausstattung in
»« 'üblichen, oft auf ein Menschenalter berechneten Menge beschafft

EU Der junge Hausstand muß sich vielmehr während des Krie-
uL zunächst mit einer geringeren Menge an Wäsche und Kleidung
^mlgen und einrichten und die vollständige Anschaffung der in
«essicht genommenen Einrichtungen bis nach Friedensschluß und
Wiedereintritt normaler Zeiten verschieben. Wieviel dabei zuge-
«Lnden werden kann , läßt sich nach den verschiedenen Gewohn-
Ljien in den verschiedenen Teilen des Reiches nicht vollständig
zeitlich ordnen . Man wird aber in der Regel nicht über 20%
Icrfonft üblich gewesenen Menge hinausgehen dürfen.

8 4.
Für Wöchnerinnen und Kinder.

Nach der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Juni
iglg kann Säuglingswäsche und Säuglingsbekleidung überhaupt
Me Bezugsschein gekauft werden . Für die Wäsche und Kleidungs-
Me , die für Wöchnerinnen sowie für Kinder bis zu 14 Jahren
mörderlich sind , kann die Notwendigkeit der Anschaffung , wenn
die Anträge sich in mäßigen Grenzen halten und die Annahme be¬
kundet erscheint , daß kein Luxus mit der Bekleidung der Kinder
getrieben wird , ohne weiteres als gegeben angesehen werden.

8 5.
Bei Krankheiten und Todesfällen.

Bei Krankheiten und Todesfällen kann die Bescheinigung für
Entnahme der notwendigen Wäschestücke beziehentlich der üblichen
Trauerkleidung ohne weitere Erörterung des Bedürfnisses erteilt
werden, jedoch bezüglich der Trauerkleidung nur in gewissem , den
gegenwärtigen Verhältnissen entsprechenden Maße.

8 6.
Besondere Kleidung für kirchliche Feiern und beim Eintritt in

einen Berus.
Für die bei der Konfirmation bezw . ersten hl . Kommunion

Uiche Festkleidung sowie für die bei Eintritt in einen Beruf , in
eine Anstalt oder Schule (Pension ) notwendige Wäsche und Klei¬
dung kann die Bescheinigung ohne besonderen Nachweis des Be-
diirsnisses in mäßigen Grenzen erteilt werden.

8 7.
Lei begrenzter Stückzahl von Wäsche und Kleidung minder¬

bemittelter Bevölkerungskreise.
1. Für diejenigen Bevölkerungskreise , die nach ihren Einkorn-

mensoerhältnissen und nach den örtlichen Gewohnheiten in der
Regel Vorräte an Wäsche und Kleidung nicht besitzen, kann,

■ soweit der erstmalige Antrag nur auf Erteilung des Bezugs¬
scheines für ein oder zwei Wäschestücke derselben Gattung oder
auf ein Stück Oberkleidung derselben Art gerichtet ist, von einer
weiteren Erörterung des Bedarfs abgesehen werden . Das-

i selbe gilt bezüglich eines zweiten oder dritten Antrages aus Er-
j teilung des Bezugsscheines derselben Gegenstände , wenn nach

der Beschäftigung des Antragstellers oder aus sonstigen Um-
■ ständen anzunehmen ist, daß eine Notwendigkeit für den Er¬

satz dieser Stücke vorliegt.
2. An die Leitung von Betrieben oder ihnen angegliederten

- Wohlfahrtseinrichtungen , die ihren Arbeitern oder Angestellten
| Arbeitskleidung (gegen Vergütung ) liefern , kann die Bescheini-
i gung unter Berücksichtigung der Beschäftigungsart und der Be-
' schäftigungsdauer während des Krieges und mit Einhaltung

einer sachgemäßen Sparsamkeit ausgestellt werden , soweit nichk
für diese Betriebe die Vorschriften in § 2 Ziffer 2 und 3 und

i jj 16 der Bundesratsverordnung gelten.
8 8.

Beschaffung für Militärpersonen und Gefangene.
1. Jnbetress der Beschaffung von Wäsche für Militärpersonen ist

davon auszugehen , daß Unteroffiziere (ausgenommen die in
Ziffer 2 bezeichneten Klassen ) und Mannschaften dienstlich
hinreichend mit Unterzeug versorgt werden , daß daher ein Be¬
dürfnis zur eigenen Beschafsung nicht vorliegt . Wo dies Im
einzelnen Falle behauptet wird , ist durch Befragen der be¬
treffenden Militärpersonen oder Vorlegung einer glaubhaften
Versicherung des Bedürfnisses die erforderliche Unterlage für
die Entschließung zu beschaffen . Letzteres gilt auch für Be¬
kleidung, die von Angehörigen an Gefangene in feindlichen
Landern geschickt werden soll. Bescheinigung für mehrere Mi¬
litärpersonen oder ganze Truppenteile sind nicht auszustellen.

‘■Set sich Offiziere , Sanitätsoffiziere , Veterinärossiziere , Beamte,
Veamtenstellvertreter , Musikmeister , Unterärzte , Unterveteri-
näre, Zeugfeldwebe !, Feuerwerks - und Festungsbau -Offizier-

- stellvertreter , Zeugfeldwebe !, Oberfeuerwerker , Feuerwerker,
Unterzahlmeister , ' Unterinspektoren und sonstige Gehalt emp¬
fangende Unteroffiziere ihre Wäsche selbst zu besorgen haben,
ist, wenn der betreffende Antragsteller erstmalig oder nach
Krankheit oder Urlaub von neuem ins Feld geht , die Nol-

, Wendigkeit der Anschaffung , falls der Antrag sich in ange¬
messenen Grenzen hält , in Bezug auf Wäsche als gegeben an-

3 ?, u¥> en-
4 llniformstücke für Militärpersonen unterliegen nach der Be-
t mnntmachung des Reichskanzlers vom 10. Juni 1916 nicht der
/ Regelung.

Berlin , den 3. Jüli 1916.
Reichsbekleidungsstelle.

W.  Geheimer Rat Dr . Beutler.

Bekanntmachung.
Sammlung der Früchte des Weißdorns.

h, 2m vaterländischen Interesse sollen die Früchte des Weißdorns
"wsem Jahre gesammelt werden und unter Kontrolle der Regie-

W hu einem Kaffeeersatzmittel nach besonderm Verfahren verwer-
2 werden. Die Regierung hat zu diesem Zweck die gemeinnützige
ja. kg-gesellschaft für Kaffeeersatz in Berlin W . 66, Wilhelmstraße

' gegründet.
fc Bevölkerung , Erwachsene sowie Kinder , wird aufgefordert,

Früchte des Weißdorns zu sammeln , sie in einem luftigen
Mm »n ausgcbreiteten Zustande einige Tage zu trocknen und als-
»U liegen Empfangnahme von 20 Pfg . Sammellohn für das Kilo
DMirocknster Früchte an die von der Ortsbehörde bestimmte

^ abzuliefern.
eser Weißdorn kommt in allen Gegenden Deutschlands vor . Er

.. mild, insbesondere in Laubwäldern an Wegen und Dämmen,
ten *M" dlichen , im reifen Zustande roten Früchte , auch Mehlbee-

dadurch von anderen zu unterscheiden , daß sie ei-
^harten großen Kern enthalten.

. «7?,sind nur reife Früchte zu sammeln . Die Früchte sind vor
avlicferung von Blättern , Stengeln und Aesten zu befreien.

kriegsgesellschaft für Kaffeeersatz.

Bekanntmachung
' # betresfend Höchstpreise für Frühkarlosseln.

7,"^ Erund der Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers
» 1 März 1916 (R .-G .-Bl . S . 140) und der Verordnung über
^." forgungsregelung und die Errichtung von Preisprüfungs-
■ vom 25. 9. 1916 und vom 4. 11. 1915 werden hiermit für den
» ?es Landkreises Wiesbaden folgende Erzeuger -Höchstpreise
Brühkartoffeln festgesetzt:

Bis zum 20 . Juli 10.— M.
v°m 21. bis 31 . Juli 9.50 M.
vom August bis 10. August 9.— M.

■den August bis auf Weiteres 8.— M.
" Ztr ., gesackt frei Verbrauchsort bezw . Eisenbahnstation.
. ^ .Frühkartoffeln gelten Kartoffeln, die vor dem 15. August
»«liefert werden.

Wer den Bestimmungen zuwiderhandelt , wird mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 3000 M . bestraft.

Die vorstehenden Bestimmungen treten sofort in Kraft.
Wiesbaden , den 15. Juli 1916.

Namens des Kommunalverbandes des Landkreises Wiesbaden:
Der Vorsitzende:

von Heimburg.

Nichtamtlicher Test.

Die Kriegslage«
Der Samskag -Tagesbericht.

WB . (Amtlich .) Großes Hauptquartier » 29 . Juli.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Im Sommegebiet fanden lebhafte Artilleriekämpfe
statt . In der Gegend von Pozieres scheiterten starke
englische Angriffe ; hart nördlich der Somme wurden
Angriffsversuche durch Feuer unterdrückt.

Im Maasgebiet verlies der Tag ohne Infanterie-
tätigkeit.

Englisches Feuer auf Franzöfifch -Lomines verur¬
sachte Verluste unter der Bevölkerung und großen Sach¬
schaden , indessen keinerlei militärischen.

Ein feindliches Flugzeug wurde bei Boclincourt
(nördlich von Arras ) durch Volltreffer der Abwehrge¬
schütze heruntergefchossen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarfchalls

von Hindenburg.
An der Front keine besonderen Ereignisse.
Unsere Flieger griffen mehrfach mit Erfolg feind¬

liche Truppentranspvrtzüge und Bahnanlagen an.
Heeresgruppe des Generalfeldmarfchalls

Prinz Leopold von Bayern.
Auch die gestern früh noch nicht abgeschlossenen

Kämpfe an der Front Skrobowa — Wygoda sind völlig
zu unseren Gunsten entschieden.

Heeresgruppe des Generals von Linfingen.
Die Russen haben ihre Angriffe gestern auch auf

Teile des Stochod -Abfchnittes und die Front nordwest¬
lich von Luck ausgedehnt . Ein nordwestlich von Sokul
angefehter starker Angriff wurde mit schweren Ver¬
lusten für den Feind abgewiesen : schwächere Vorstöße
an anderen Stellen der Stochod -Front find ebenfalls
gescheitert . Nordwestlich von Luck ist es dem Feinde
nach mehrmaligen vergeblichen Anläufen gelungen » in
unsere Linien in der Gegend von Trysten einzudringen
und uns zu veranlassen , die hier bisher noch vorwärts
des Stochod gehaltenen Stellungen aufzugeben . West¬
lich von Luck ist der russische Angriff durch unseren
Gegenstoß zum Stehen gebracht worden . Bei Zwi-
niacze , östlich von Gorochow » wurde der Feind glatt ab¬
gewiesen.

Ein russisches Flugzeug ist nördlich von Perespa
im Luftkampf abgeschossen.

Armee des Generals Grafen von Bothmer.
Mehrfach wiederholte russische Angriffe in der

Gegend nordöstlich und südöstlich von Monasterzyska
brachen unter großen Verlusten für den Gegner zu¬
sammen.

Balkankriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.
Am 26 . Iuli stürzte ein feindlicher Flieger aus

Luftkampf über dem Doiran -See ab.
Oberste Heeresleitung.

Der Soantag -Tagesberichk.

WB . (Amtlich .) Großes Hauptquartier , 30 . Juli.
Westlicherkriegsschauplatz.

Das feindliche Feuer ist zwischen Ancrebach und
Somme zu größter Heftigkeit gesteigert.

Englische Teilangriffe bei Pozieres und Lon-
gueval blieben ergebnislos.

Südlich der Somme und östlich der Maas lebhafte
Artilleriekämpfe.

Bei La Ehalade (Wesiargonnen ) setzte Leutnant
Baldamus seinen fünften Gegner im Luftkampf außer
Gefecht . Außerdem wurde je ein feindliches Flug¬
zeug am Ostrand der Argonnen und östlich von
Sennheim abgefchoffen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des General -Feldmarfchalls

von Hindenburg.
Stärkere feindliche Patrouillen wurden durch

Feuer am Aeberfchreiten der Düna verhindert.
Bahnanlagen an der mit Truppentransporten

belegten Strecke Wilejka —Molodetfchno - Minsk , sowie
vor der

Heeresgruppe des General -Feldmarfchalls
Prinz Leopold von Bayern

die Bahnhöfe Pogorjelzy und Horodzieja wurden
erfolgreich mit Bomben belegt.

Am Abend brach ein russischer Angriff südlich
Skrobowa in unserem Feuer restlos zusammen.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen
Die feindlichen Angriffe haben an Ausdehnung

und Stärke noch zugenommen . Sie erstrecken sich mit
Ausnahme einzelner Abschnitte auf die Front von
Stobychwa (am Stochod , nordöstlich von Kowel ) bis
westlich von Beresteczko . Sie sind unter ungeheuren
Verlusten für den Angreifer im Sperrfeuer gescheitert.
Nur an wenigen Stellen der großen Front ist es zum
Nahkampf gekommen . Eingedrungenec Feind wurde
durch Gegenstoß wieder zuruckgeworfen oder seinem
Fortschreiten ein Ziel gesetzt.

Nachts wurde die langst beabsichtigte Zurück¬
nahme der Truppen aus dem nach Osten vorspringen¬
den Stochodbogen nördlich der Bahn Kowel — Rowno
auf die kurze Sehne ohne Störung durch den Gegner
durchgeführt.

Armee des Generals Grafen von Bothmer
Auch gestern haben russische , zum Teil starke

Angriffe nordwestlich und westlich von Buczacz
keinerlei Erfolg gehabt.

Balkankriegsschauplatz.
Keine wesentlichen Ereignisse.

Oberste Heeresleitung.

C!n KllktgElckrsstlsr über Mittslsnglrnid.
DBa . Berlin.  29 . Iuli . In der Nacht vom 28. zum 29.

Iuli hat ein Warineluftschiffgefchwader den mittleren Teil der eng¬
lischen Ostküste angegriffen und dabei die Bahnanlagen von
Lincoln , Industrie -Anlagen bei Norwich , die Flottenstützpunkte
Grimsby und Immingham , sowie Borposiensahrzeuge vor dem
humber mit Bomben belegt . Ein Leuchtturm an der humber-
mündung wurde vernichtet. Trotz Beschießung mit Vrandgeschossen
sind alle Luftschiffe unbeschädigt in ihre Heimathäfen zurückgekehrt.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.
Die englische Meldung.

WB . London,  29 . Juli . Das Reuterfche Bureau meldet
amtlich : Deutsche Luftschiffe unternahmen früh morgens einen
Ueberfall auf die Ostküste. Ihre Zahl ist noch unbekannt . In den
Berichten , die aus Jorkshire und Lincoln eingelaufen sind, wird
mitgeteilt , daß sie Bomben abgeworfen haben.

Die Schlacht an der Somme.
Genf,  31 . Juli . Die französische Fachkritik glaubt an eine

gesteigerte Heftigkeit des Kampfes im Gebiet Thiepval , wo die
stark befestigten deutschen Stellungen bisher allen Anstrengungen
der Briten getrotzt haben . Ungünstige Witterungsverhältnisse ge¬
bieten dort der tobenden Schlacht keinen Einhalt . Unaufhörlich
brüllen die Kanonen von beiden Seiten . Diese Kanonade dehnt sich,
wie französische Blätter versichern , auf die ganze französisch -englische
Sommefront aus . Der Gegner beantwortet die schwere Artillerie
der Verbündeten seinerseits mit ausgezeichnetem Material mittle¬
ren Kalibers , in dem 105er und 150er besonders zahlreich ver¬
treten sind. Da die Deutschen gegenwärtig eine Defensivschlacht
liefern und keine stark befestigten Hindernisse zu bekämpfen haben,
genügen diese mittleren Kaliber vollständig , um die von den Ver¬
bündeten beim Vorgehen in der Eile hergestellten Deckungen zu
vernichten , während die deutschen Schnellfeuergeschütze die ihnen
zugewiesene Rolle , nämlich dem Angreifer den Weg zu sperren,
leider mit großer Wirksamkeit ausfüllen.

Der österreichisch-ungarische Tagesbericht.
WB . Wien,  30 . Iuli . Amtlich wird verlautbart:

Russischer Kriegsschauplatz.
Die Schlachten in Ostgalizien und in Wolhynien dauern un¬

vermindert heftig an.
In Ostgalizien wurde namentlich bei Rkolodylow nordwestlich

von Kolomea und im Westen und Nordweslen von Buczacz er¬
bittert gekämpft. Der Feind setzte seine Angriffe Tag und Nacht über
fort . Alle seine Anstrengungen scheiterten unter den schwersten
Verlusten. Ebenso brachten ihm die zwischen Beresteczko und
Stobychwa am Stochod angesehten Angriffe trotz größten Men-
schenverbrauchs keinerlei Erfolg . Weist gebot den gegnerischen
Sturmkolonnen schon das Artillerie - und Jnfanteriefeuer der Ver¬
teidiger halt . Wo es den Russen, wie westlich von Luck bei der
Armee des Generalobersten von Terfztyanszky , vorübergehend ge¬
lang . in unsere Gräben einzudringen , wurden sie im Gegenangriff
geworfen . Bei Kaszowica am Stochod wurde die Verteidigung
nach Abwehr mehrerer russischer Stöße in die Sehne des weit vor¬
springenden Stochod-Vogens verlegt.

Italienischer Kriegsschauplatz.
Auf den höhen südwestlich von Paneveggio wurde der Angriss

eines italienischen Bataillons abgewiesen.
Sonst in einzelnen Frontabschnitten lebhaftere Geschühkämpse.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Unverändert . iE

Der Stellvertreter des Chefs des Generalslabs:
v. Hofer,  Feldmarschalleulnant.

Bus Rufeland.
Der Zarenbesuch in Czernowitz.

Wien,  29 . Juli . Die Abreise des russischen Gouverneurs
Tarpow in die Bukowina hat laut „Neue Freie Presse " den Zweck,
das Programm für das Feierlichkeiten anläßlich des Zarenbesuches
in Czernowitz vorzubereiten . Der Zar wird in der erzbischöflichen
Residenz absteigen . Ueber tausend russische Polizisten sind nach
Czernowitz gekommen.

Anarchistisches Attentat in Petersburg.
Stockholm,  30 . Juli . In Petersburg veranlaßte ein

anarchistisches Attentat ein gewaltiges Großfeuer . Dienstag vor¬
mittag geriet die hölzerne Palais -Brücke , über die der ungeheure
Verkehr zwischen den beiden Newa -Ufern geleitet wird , ganz unver¬
mutet an verschiedenen Stellen in Brand . Ein Teil der brennen¬
den Trümmer trieb zur kaiserlichen Anfahrt , wo große Ostseeschiffe
lagen . 12 große Dampfer gerieten in Brand , und es wurden ver¬
zweifelte Löschungsverjuche unternommen , ebenso wurden Amerika-
Dampfer angezündet . Die Geheimpolizei bringt das Ereignis in
Zusammenhang mit den kürzlich verhafteten Anarchisten , die eine
gewaltsame Zerstörung aller , militärischen Zwecken dienenden
Staatswerke planten.

Kleine Mitteilungen.
Der deutsche Mannschaftsersah.

Kürzlich wurde auf Grund von Tatsachen festgestellt , daß der
Mannschaftsersatz der deutschen Armee im Gegensatz zu den Ver¬
hältnissen bei manchem unserer Feinde aufs Beste gesichert ist und
zum Beweise dessen angeführt , daß die Jahrgänge von 1898 und
1899 nicht einmal zur Musterung einberufen wurden . Ergänzend
kann noch hinzugefügt werden , daß sich die 1896 Geborenen erst
zum Teil in der Front , zum Teil in den Depots befinden . Die 1897
Geborenen sind heute erst zum Teil in der Ausbildung begriffen.

Das bisherige Ergebnis des Krieges . ,t
431000 Quadratkilometer Landgewinn — 2 658 283 Kriegs¬

gefangene.
WB . Berlin,  29 . Juli . (Amtlich .) Zum Abschluß des zwei¬

ten Kriegsjahres sollen einige Zahlenangaben über das bisherige
Ergebnis des Krieges gemacht werden:

1. Die Mittelmächte haben bis jetzt auf europäischem Boden
von dem feindlichen Gebiete besetzt: Belgien rund 29 000 Quadrat¬
kilometer , Frankreich 21 000 , Rußland 280 000 , Serbien 87 000,
Montenegro 14 000, im ganzen rund 431 000 Quadratkilometer.

Der Feind hat besetzt: Im Elsaß rund 1000 , in Galizien und
in der Bukowina 21 000, im ganzen 22 000 Quadratkilometer.

Am Ende des ersten Kriegsjahres war das Zahlenverhältnis:
180 000 zu 11 000 Quadratkilometer.

2. Die Gesamtzahl der Kriegsgefangenen betrug gegen Ende
des zweiten Kriegsjahres : in Deutschland 1 663 794 , in Oesterreich-
Ungarn 942 489, in Bulgarien rund 38 000 , in der Türkei rund
14 000, im ganzen 2 658 283s Vor einem Jahr betrug die Gesamt¬
zahl der Kriegsgefangenen in Deutschland und Oesterreich -Ungarn:
1 695 400. Von den russischen Kriegsgefangenen befinden sich in
Deutschland 9019 Offiziere und 1 202 872 Mann , In Oesterreich-
Ungarn 4242 Offiziere und 777 324 Mann . In Bulgarien und der
Türkei 35 Offiziere und 1435 Mann . Im ganzen 13 294 Offiziere
und 1 981 631 Mann . In deutsche Kriegsgefangenschaft sind bis¬
her geraten : Franzosen 5947 Offiziere und 348 731 Mann , Russen
9019 Offiziere und 1 202 872 Mann , Belgier 635 Offiziere uych



TI 752 Monn, Engländer 947 Offiziere und 29 956 Mann, Serßcft
23 914 Mann . Im ganzen 16 569 Offiziere und 1 647 225 Mann.

3. In Deutschland ist folgende Kriegsbeute bisher feftgeftellt
worden : 11036 Geschütze mit 4 748 038 Geschossen, 9096 Munitions¬
und andere Fahrzeuge, 1556132 Gewehre und Karabiner , 4460
Pistolen und Revolver und 3450 Maschinengewehre. Hierbei mutz
bemerkt werden, daß nur die nach Deutschland zurückgesührte Beute
angegeben ist, während eine nicht annähernd zu bestimmende An¬
zahl von Geschützen, Maschinengewehren und Gewehren mit Mu¬
nition im Felde sogleich in Gebrauch genommen worden ist.

4.  Von den in den Lazaretten des gesamten deutschen Heimat¬
gebietes behandelten Angehörigen des deutschen Feldheeres wur¬
den nach der letzten vorliegenden Statistik 90,2 v. H. wieder dienst¬
fähig, 1,4 v. H^ starben, 8,4 v. H. blieben dienstunbrauchbar oder
wurden beurlaubt . Infolge der hygienischen Maßnahmen , beson¬
ders infolge der streng durchgeführten Schutzimpfungen, ist die
Zahl der Erkrankungen an Seuchen im Heere verschwindend gering
geblieben. Stets hat es sich nur um Einzelerkrankungen gehandelt
und niemals sind die militärischen Maßnahmen durch Seuchen ge¬
stört worden.

WB . Berlin , 29. Juli . Wie der „Staatsanzeiger " mitteilt , ist
dem Oberpräsidenten z. D., Präsidenten des Kriegsernährungsamtes
Tortilowicz v. B a t o cki -Friede in Berlin der Charakter als Wirk¬
licher Geheimer Rat mit dem Prädikat Exzellenz verliehen worden.

Die kriegsfinanzieruug des Reiches.
\/  bis 4 Yi Prozent Zinsen. X

Die Kriegsfinanzierung des Reiches erfordert es, daß alle flüssi¬
gen Gelder dem Reiche zugeführt werden . Das Reich gibt daher
Reichsschatzanweisungenaus und vergütet dafür an täglichen Zin¬
sen i 'A Prozent . Die Zinsen werden sofort beim Einzahlen des
Kapitals für die Zeit der Anlage im voraus entrichtet. Die Reichs¬
bankstellen sind bereit, den Ankauf solcher Schatzanweisungen
kostenlos zu vermitteln. ' Wer also zurzeit irgendwie über freie
Gelder im Betrage von mindestens 1000 Mark verfügt , kann sie
auf diesem Wege ohne jedes Risiko und ohne irgendwelche Spesen
oder .Unkosten täglich durch die Reichsbank zu 4/  Proz . Zinsen
anlegen . Wird die Rückzahlung des Geldes vor Fälligkeit der
Schatzanweisungen gewünscht, so kann dies jederzeit geschehen.
Die Reichsbank übernimmt in diesem Fall die Schatzanweisungen
selbst, sie kürzt alsdann Zinsen bis zum Fälligkeitstage , und zwar
zum jeweiligen Banksatz, gegenwärtig 5 Prozent . Sonstige Kosten
erwachsen durch die vorzeitige Einlösung nicht. Diese überaus
günstige, nur aus der Kriegszeit heraus gegebene Gelegenheit zu
einer Kapitalanlage , die hochverzinslich ist und dabei doch täglich
slüssig gemacht werden kann, ist bereits von weitesten Kreisen
wahrgenommen worden und findet täglich mehr und mehr Anklang.
Falls jemand sich verpflichtet, die Gelder für die neue fünfte Kriegs¬
anleihe zu verwenden, so werden 414 Prozent Zinsen vergütet . Die
Einzahlung der Gelder auf die Kriegsanleihe erfolgt zur gegebenen
Zeit kostenlos.

Ein Anfall des dänischen Königs.
WB . na. K o p e n h a g e n , 28. Juli . Als der König heute

vom Schloß Marfelisborg bei Arhus allein in einem kleinen Se-
felbot einen Ausflug machte, brachte ein Windstoß das Schiff zum'entern . Der König rettete sich auf das Boot . Heranschwimmende
und heransegelnde Leute bugsierten mit Hilfe des Königs das Boot
ans Land, von wo der König in einem Motorboot nach Marselis-
borg zurückkehrte. Der Unfall und der lange Aufenthalt im Wasser
haben dem König keinerlei Ungemach verursacht.

Die Ernte 1916.
Berlin,  29 . Juli . Die Berichte mehren sich, die täglich die

Unterlagen verstärken für die Erwartung einer guten, zum Teil so¬
gar einer sehr guten Mittelernte . Der Domünsninspektor C Gäb-
ritz entwickelt in einem sachverständigenArtikel im „Berliner Tage¬
blatt " Erwartungen und Ausblicke; zu diesen Darlegungen haben
sich magebende landwirtschaftlicheStellen der Mark und Preußens
zustimmend geäußert mit dem natürlichen Vorbehalt , daß man nicht
übersehen dürfe, daß es sich um Schätzungen handele, die sich aller¬
dings vermutlich als richtig erweisen würden . Von Entscheidung
werde die Wetterlage der nächsten Tage sein. Dem Aufsatz sei fol¬
gendes entnommen:

Zur allgemeinen Befridigung darf gesagt werden, daß wir
mindestens im Durchschnitt eine sehr gute Mittelernte haben wer¬
den; in vielen Teilen Deutschlands werden die Erträge sogar sehr
gut ausfallen . Das feuchte Wetter und der verhältnismäßig viele
Regen, den wir in diesem Jahre gehabt haben, hat alles zu ganz
besonders üppiger Entfaltung gebracht. Es könnte gar nicht schaden,
wenn wir jetzt eine längere Trockenperiode bekommen würden . Das
Getreide steht durchgängig prächtig; die Heuernte,  die bereits
zum größten Teil beendet ist, ergibt in diesem Jahr das Doppelte
und stellenweise fast das Dreifache von 1915. Das Einbringen war
ja oft schwierig, doch verdorben ist noch nichts. Höchstens hat das
Heu eine unansehnliche Farbe bekommen. Das schadet aber nicht
viel. Wintergetreide  stehen in der Umgegend Berlins über¬
all ausgezeichnet, und man kann bei Roggen wohl den Durschnitts¬
ertrag auf 8 bis 10 Zentner auf den Morgen und bei Weizen auf
10 bis 12 Zentner veranschlagen. Doch sind die Fälle nicht etwa ver¬
einzelt, wo man bei Roggen auf 15 Zentner und bei Weizen auf 18
Zentner auf den Morgen schützen kann; im übrigen Deutschland
liegen die Verhältnisse gleich gut. Auch die Sommerung verspricht
gut zu lohnen; einen Ertrag von 10 bis 12 Zentner Gerste den
Morgen und 8—10 Zentner Hafer den Morgen darf man mit Sicher¬
heit erwarten . Ueberall wird man sowohl bei Wintergctreide als
auch bei Sommergetreide ganz beträchtlich größere Mengen an
Stroh ernten , als im vorigen Jahr . Das Sommergetreide ver¬
spricht dieses Jahr gerade so wie das Wintergetreide eine Vollernte
zu liefern ; und hoffentlich wird auch die Witterung günstig sein, so
daß bei der Ernte nicht noch wie iin vergangenen Jahr Verluste
entstehen. Raps und andere Oelfrüchte, bekantlich in diesem Jahr
in größeren Mengen angebaut , haben sich überall gut entwickelt;
zum Teil ist die Rapsernte schon eingebracht. Der Ertrag ist über¬
all befriedigend, stellenweise,sogar recht gut, nur hat das regnerische
Wetter bewirkt, daß der geschnittene Raps längere Zeit auf den
Feldern stehen mußte, ehe er trocken war , um in die Scheunen ge¬
bracht zu werden ; dabei sind mehrfach durch Kornausfall einige,
aber nur unbedeutende Verluste entstanden. Kartoffeln  und
auch alle anderen Hackfrüchte, wie Zuckerrüben, Futterrüben,
Wracken usw., stehen ausgezeichnet, so daß hier ebenfalls mehr als
eine gute Mittelernte zu erwarten ist. Für Kartoffeln ist allerdings
jetzt genug Regen gefallen; die jetzt in der Entwicklung begriffenen
Knollen werden sonst krank. Bekommen wir aber jetzt trockenes
entstehen. Raps und andere Oelfrüchte, bekanntlich in diesem Jahre
eine noch bessere Kartoffelernte zu erwarten haben als 1915, ob¬
wohl auch der Ertrug der letzten Ernte nicht schlecht war . Die Aus¬
sichten, welche die neue Ernte bietet, mag es nun in bezug auf
Brotgetreide oder Futtermittel oder Kartoffen und andere Hack¬
früchte sein, sind gut, und wir dürfen mit voller Zuversicht der Zu¬
kunft entgegenseheu. Die Ernte wird in vielen Beziehungen bedeu¬
tend bessere Erträge liefern als 1915; denn jetzt, wo wir trotz der
Mißernte im letzten Jahre durchgehalten haben, können wir ruhig
eingestehen, daß die Ernte 1915 im Durschnitt recht schlecht war.
Der Grund war zum großen Teil die Dürre , und dann sind auch
viele Felder im Jahre 1915 nicht mit der nötigen Sorgfalt bestellt
worden, da es oft an brauchbaren Arbeitskräften fehlte; auch ist
1915 überall nur sehr wenig künstlicher Dünger angewandt worden.
Dies hat alles mit bewirkt, daß der Ertrag recht minimal war . In
diesem Jahr ist in dieser Beziehung vieles besser geworden. Je¬
der Landwirt hat den Ernst der Lage begriffen, überall sind die
Felder sorgfältig bestellt worden, von künstlichem Dünger sind viel
mehr, und besonders große Mengen von Kalkstickstoff, der den Chi¬
lisalpeter fast ganz ersetzen kann, angewandt worden . Wenn nun
noch alles gut unter Dach und Fach gebracht werden kann, was wir
alle hoffen und wünschen wollen, so dürfte damit unsere gesamte
Volksernährung sichergcftellt sei» ; und wenn mir dann noch spar¬
sam Haushalten, brauchen wir nicht zu befürchten, 'daß wir Rot
leiden.

Abreise der ..Deutschland"?
Zürich. „Secolo " will wissen, das Handelsuisterseeboot

„Deutschland" sei von Baltimore abgereist.

Aassauische Nachrichten.
Vsk cSncm Mn.

Juli August.
28. Die Armee des Generaloberstenv. Woyrfch erzwing! an

mehreren Stellen zwischen Mica -Mündung und kozienice den
Wcichsclübergang.

28. Der Armee Mackensen gelingt es nach mehrtägigenKamp-
fen, die Russen auf der ganzen Front zwischen Dug und Weichsel
zum weiteren Rückzug zu zwingen.

28. Die völlig offene, ganz außerhalb des Kriegsgebietes ge¬
legene Stadt Freiburg i. B. wird von französischen Fliegern mit
Bomben belegt.

30. Bei hooge (östlich von Wern ) unternehmen wir einen
erfolgreichen Sturm auf englische Stellungen, wobei wir 4 Maschi¬
nengewehre und 5 Minenwerfer erbeuten; einige Engländer wer¬
den gefangen genommen; ihre blutigen Verluste sind sehr schwer.

30. Nordwestlich von Lomza (östlich von Rozan) machen wir
erhebliche Fortschritte; 1900 Russen werden gefangen und 3 Ma¬
schinengewehre erbeutet.

30. Die über die Weichsel vorgegangenen Truppen des Gene¬
raloberstenv. Woyrfch dringen weiter nach Osten vor; sie machen
1600 Gefangene.

30. In Kämpfen bei Biscupice-Piasci (Teile der Mackenfen-
jchen Armee) werden 5000 Gesungene gemacht; 5 Geschütze und S
Maschinengewehre erbeutet.

30. Die Armee des Erzherzogs Iofef Ferdinand nimmt Lublin
in Besitz.

31. Zwischen Weichsel und Bug werden alle Versuche der
Russen, zum Zwecke zeitweiligen weiteren Widerstandes nochmals
einigermaßen festen Fuß zu fassen, völlig vereitelt.

31. Eholm wird genommen.
31. Gefangenen- und Beutezahlen im Juli:
a)  zwischen Ostsee und Pilica (hindenburgischer Befehlsbe¬

reich): 95 000 Gefangene, 41 Geschütze, 4 Minenwerfer und 230
Maschinengewehre:

b) südlich davon (Oesterreicher und mit ihnen in gemeinsamem
Verbände fechtende Deutsche, einfchl. Armee Mackensen) 126 000
Mann, ISO Geschütze, 202 Maschinengewehre.

1. Im Weltteile der Argonnen setzen wir uns durch über¬
raschenden Bajonettangriff in den Besitz mehrerer feindlicher Grä¬
ben und nehmen 4 Offiziere und 142 Mann gefangen.

1. Mitau wird nach kurzem Kampfe von unseren Truppen
genommen, d'e Stadt selbst leidet nur wenig; 500 Gefangene.

1. Nordöstlich von Lomza erreichen unsere Truppen nach
zähem russischen Widerstande den Narew : 1000 Gefangene. Ge¬
samte Tages-Gefangenenzahl im Osten 4000.

2. Oestlich non Poniewiez und in der Richtung auf Lomza
weitere Fortschritte, 4000 Gefangene.

2. Auch die Armee v. Mackensen rückt allenthalben vor, nach¬
dem sie die feindlichen Linien östlich von Lenczna und nördlich von
Ehotm durchbrochen hat; ebenfalls etwa 4000 Gefangene.

2. Die deutschen Truppen des Generaloberstenv. Woyrfch er¬
weitern ihre Brückenkopsstellung am Ostufer der Weichsel. Die ihm
unterstellten österreichisch-ungarischen Truppen stürmen auf der
Westfront von Iwangorod acht etagenförmig angelegte, betonierte
Stützpunkte mit dem Bajonett. 2300 Gefangene, 32 Geschütze(da¬
von 21 schwere) sowie 2 Mörser.

3. Die letzten, noch durch Feldbefestigungengeschützten Tiarew-
Stellungen werden nach heftigem russischem Widerstandemit stür¬
mender Hand genommen, mehrere tausend Russen gefangen.

3. Der Westteil der Festung Iwangorod wird genommen.
3. Italien stellt an die Türkei eine Art Altimatum (betreffs

Lydien, freie Abreife der Italiener aus Kleinasien usw.)
4. In Kurland und Samogitien erfechten wir mehrere kleine

aber hübsche Savallcriesicge, hierbei und anderen kleinen Gefechten
über 2000 Gefangene.

4. Iwangorod wird von österreichisch-ungarischen Truppen be¬
seht.

4. Die Armeen v. Schoih und v. Gallwitz dringen gegen die
Straße Lomza-Oftrow-Wyszkow weiter vor und machen 5000 Ge¬
fangene.

* (WB na.) Das Kriegsernährungsamt macht darauf auf¬
merksam, daß die Verordnung vom 19. Juni 1916 über die Be¬
schränkung des Kartoffelerzsugers beim Verbrauch' von Speise¬
kartoffeln zur Ernährung der Angehörigen seiner Wirtschaft mit
dem 31. Juli ihre Geltung verliert . Ab 1. August dürfen die Kar¬
toffelerzeuger für sich und ihre Angehörigen Kartoffeln ohne Ein¬
schränkung zu Speisezweckenverwenden . Selbstverständlich' unter¬
liegt auch dieser Verbrauch nach dem 1. August der Bestimmung,
daß die Landwirte nach wie vor verpflichtet sind, den an sie heran-
tretenoen Anforderungen der Kommunalverbände aus Lieferung
von Speisekartoffeln an Bedarfsverbände nachzukommen.

* Der Bundesrat hat 'eine „Verordnung über  Säcke"
erlassen, die den An- und Verkauf, sowie die Einfuhr von Säcken
amtlicher Ueberwachung unterwirft und so die Gewähr bietet, daß
auch bei einer noch so langen Kriegsdauer ausreichend Säcke zur
Beförderung solcher Waren zur Verfügung stehen, die anders nicht
verladen zverden künen. Alle Säcke mit mehr als 3800 Quadrat¬
zentimeter Sackflächeninhalt, die ganz oder teilweise aus Textil-
rohstoffen oder aus Papier oder aus Textilersatzftoffen hergestellt
sind, unterliegen der Bewirtschaftung durch die „ Reichs-Sackstelle"
und gleichviel, ob neu oder gebraucht, leer oder gefüllt , der Anzeige¬
pflicht. Die Vordrucke für die Anmeldungen usw. sind durch die
Handelskammern zu beziehen.

WB . Die Entlöhnung der Kriegsbeschdigten.
Das königlich preußische Staatsministerium bringt in sämtlichen
Betrieben des preußischen Staates den Grundsatz zur Anwendung,
die Militärrentenempfänger lediglich nach ihrer Arbeitsleistung
ohne Berücksichtigung des Rentenbezuges zu entlohnen . Dasselbe
Verfahren wird jetzt in allen Reichsbetriebeu eingeschlagen: der
Reichskanzler (Reichsamt des Innern ) hat ferner sämtliche Bundes¬
regierungen aufgefordert, die Durchführung des erwähnten Grund¬
satzes in ihrem Verwaltungsbereich zu veranlassen . Soweit dies
noch nicht der Fall ist, dürfte also wohl in Kürze in allen staatlichen
Betrieben Deutschlands der Brauch herrschen, daß Kriegsbeschädigte
bei einer Arbeitsleistung, die der normalen entspricht, den vollen
Normallohn und dazu ihre Müitärrente erhalten . Es wäre zu wün¬
schen, daß diese der Billigkeit entsprechende Gestaltung der Entloh¬
nung der Kriegsbeschädigten auch in den Betrieben kommunaler
und privater Arbeitgeber ganz allgemein, Eingang fände.

* Eine  R e i chs h ü l s e n f r u cht st e l l e. Der Präsident
des Kriegsernährungsamtes hat bestimmt, daß die Bewirtschaftung
von Hülsenfrüchten, Buchweizen und Hirse einer Reichshülsenfrucht-
stelle übertragen wird, die als selbständige Abteilung der Z. E. G.
einzurichten ist. Mit' dieser Entscheidumg ist der Wirtschaftsplan iür
Hülsenfrüchte organisatorisch abgeschlossen. Es steht zu hosfen, daß
jeder Erzeuger von Hülsenfrüchten, wvs irgend entbehrlich ist, der
Rcichshülsenfruchtstelleüberweist : das ist vaterländische Pflicht im
Hinblick auf die Versorgung unserer gesamten Bevölkerung, vor
allem der arbeitenden Schichten.

* Mitteilung des Rheingauer Weinbauver-
e in s. Da der Sommermottenflug seinem Ende entgegen geht, so
ist die Zeit zur Bekämpfung des Scmerwurms mit Tabaklauge und
Schmierseife gekommen. Wir raten , damit vom 31. Juli ab 'zu be¬
ginnen und die Bespritzung der Trauben recht gründlich durchzu-
suhren. Gleichzeitig empfiehlt es sich, zum Schutze gegen Oidium
und Peronospora den ganzen Stock mit derselben Brühe zu be¬
spritzen. Die Spritzbrühe wird folgendermaßen hergestellt: Man
bereitet eine 1 prozentigc Kupferoitriolkalkbrühe !, gibt derselben
auf 100 Liter VA  Kg . 9—10 prozeritige Tabaklauge und ein Viertel
Kg. gute Schmierseife zu. Die Schmierseife muh vorher in etwas
kochendem Wasser aufgelöst werden . Rach dem Erkalten gibt
man das Nikotin unter innigem Verrühren dazu, erst dann erfolgt
die Vermischung mit der Kupservitriolkaltbrühe . Du das Nikotin
bei heißem Wetter sehr leicht verdunstet , so ist ratsam , stets nur
den ungefähren täglichen Bedarf an Brühe Herzustullen. Schilling,
Obst- und Wcinbauinspektor der Landwirtschaftskainmer.

Zur Behebung der über die Bekanntmachung vom 31. Mai
1916, betr. die Vereinfachung der Beköstigung in
(hast -, Schank- und  S p v i f e w >r t scha f t e n aufgetauchten

Zweifel sei sesigiesiellk, daß die Verordnung so aufzufassen ist, foe
in den Speisekarten zwei der Fleischharte unterliegende Gericht
geführt werden dürfen . Ist eines verbraucht, so darf selbstver-
stündlich ein anderes Gericht an seine Stelle gesetzt werden. Neben
den, der Fleisch karte untcrtiegenden Gerichten dürfen der Fleisch,
karte nicht unterliegenden Speisen selbstverständlich in beliebiger
Zahl geführt werden.

* Der Reichsanzeiger enthält eine Bekanntmachung über dix
A u s ku n f t s e r t e i t u n g auf Grund der Verordnung, betref¬
fend die private Schwefelwirtschaft,  vom 13. Novenu
ber 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 761), wonach bis auf weiteres die
umlagepftichtigen Erzeuger und Eigentümer von Schwefelsäure
uyd Oleum die für die Berechnung der Umlage erforderlichenAus¬
künfte bis zum 15. jeden Monats für die Erzeugung des Vormonats
zu erteilen haben. Fragebogen sind, soweit sie nicht unmittelbar
zugegangen sind, von der Verwaltungsstelle für private Schwesel-
wirtschaft, Berlin W. 9, Köthnerstr . 1—4 zu erfordern. ,Die Nicht¬
erteilung der Auskünfte oder eine unrichtige Angabe ist nach der
Verordnung strafbar.

* Wahrung deutscher Handelsinteressen in
Serbien.  Nach einer der Handelskammer zu Wiesbaden von
zuständiger Stelle zugegangenen Mitteilung empfiehlt es sich für
deutsche Firmen , die vor dem Kriege Niederlassungen oder Geschästs-
beziehungen in Altserbien unterhalten haben,»ihre Interessen dort
alsbald durch einen Vertreter an Ort und Stelle wahrnehmen zu
lassen. Zur Reise nach Altserbien ist außer einem Paß eine be¬
sondere militärische Erlaubnis erforderlich. Die Erteilung dieser
Erlaubnis ist unmittelbar bei dem Oberkommando der Heeresgruppe
Mackensen nachzusuchen. In dem Antrag müssen die Gründe für
die Notwendigkeit der Reise dargelegt und durch Beibringung von
Unterlagen glaubhaft gemacht werden. Der Antragsteller hat zu
gewärtigen, daß längere Zeit vergeht, ehe er auf seinen Antrag
Antwort erhält , da seine Angaben zunächst genau nachgeprüftwerden.

* (WB .) Im Reichsgesetzblatt werden die neuen Fassungen
der Verordnungen über Oelfrüchte und daraus gewonnene Pro¬
dukte sowie über Hülsenfrüchte veröffentlicht. Der Kriegsausschuß

•für Oele und Fette in Berlin hat die Oelfrüchte abzunehmen und
einen angemessenen Preis dosier zu zahlen. Der Preis für 100 Kg.
darf nicht übersteigen: Bei Raps Winter - und Sommerraps 60 M„
bei Winter - und Sommerrübsen 57,50 M., bei Hederich und
Ravison 40 M ., bei Dotter 40 M „ bei Mohn 85 M., bei Leinsamen
50 M., bei Hanfsamen 40 M ., bei Sonnenblumenkernen 45 M. und
bei Senfsaat 50 M . Für die Oelfrüchte aus der Ernte 1917 werden
die Preise um je einsechstel erhöht. Die Verordnung findet auch
Anwendung aus Oelfrüchte, die aus dem Ausland einschließlich der
besetzten Gebiete eingesührt worden sind oder eingeführt werden:
ebenso auf Oelrcttich, Sesam , Baumwoll - und Rtzinussamen, Erd¬
mandeln, Erdnüsse, Bucheckern, Sojabohnen , Mowrasaat , Ilipe,
Schi- und geraspelte Kokosnüsse, Palmterne und Kopra, die nach
dem 20. Oktober 1915 aus dem Auslande eingeführt worden sind
oder eingeführt werden. Für Hülsenfrüchte dürfen die Preise nicht
übersteigen für den Doppelzentner : Bei Erbsen 41 bis 60 M., bei
Bohnen 41 bis 70 M. und bei Linsen 41 bis 75 M . Wegen der
Einzelheiten der Verordnungen wird auf deren Wortlaut ver¬
wiesen.
Wiesbaden. ! -M

fc. In diesen Monat fiel der 60jährige Todestag der verwit¬
weten Herzogin Pauline zu Nassau, der zweiten Gemahlin des im
Jahre 1839 verstorbenen Herzogs Wilhelm. Die Herzogin war ein¬
geborene Prinzessin von Württemberg , sie war geboren im Jahre
1810, vermählte sich 1829 und starb am 7. Juli 1856 im Paulinen-
schlößchen hier, das sie als Witwe bewohnte.

wc. Auf dem alten Exerzierplatz an der Schiersteiner Straße
ist gestern abend kurz nach 7 Uhr ein Flugzeug verbrannt und
vollständig vernichtet worden . Während des ganzen Tages Halle
dasselbe über Wiesbaden Flugübungen gemacht. Wie das so üblich
ist, strömte, als es landen wollte, das ganze in der Nähe befindliche
Publikum herbei. Dadurch wurde ihm die Ausführung seiner Ab¬
sicht erschwert. Zuletzt flog es auf eine Stelle zu, wo es durchzu-
tommen hoffen konnte. Dabei aber stieß es gegen einen Laternen¬
pfahl, welchen es vollständig umriß , dann gegen einen Baum. Der
Motor explodierte infolge des Anpralls , und im Nu stand das
ganze Flugzeug in Flammen . Einem der Insassen gelang es noch,
sich durch Abspringen in Sicherheit zu bringen, der Fliegerführer
aber mußte durch hilfsbereit herzuspringende Soldaten aus der
Flammen hervorgezogen werden . Er hatte bereits nicht unerheb¬
liche Brandwunden davongetragen und wurde in das benachbarte
Paulinenstift -Krankenhaus geschafft. — Mit der Ernte ist nunmehr
auch in hiesiger Gegend begonnen worden. Wenn die Ernte über¬
all so reich ausfällt , wie bei uns , so wird mit e>ner baldigen Er¬
höhung der Brotrationen bestimmt gerechnet werden können. -

— Der Magistrat beschäftigt sich mit der Errichtung eines
Hypothekeneinigungsamtes . — Vom Schlage getroffen wurde am
Donnerstag abend der Geschäftsführer im Cafe Maldcmer, Georg
Baum , der frühere Besitzer der Gastwirtschaft „Gaaseställche" am
Faulbrunneuptatz . In halbgelähmtcm Zustande und der Sprache
beraubt , wurde er in einer Droschke nach seiner Wohnung tzebracht.
Sein Zustand ist bedenklich.

fc. Der Kriegsinvalide Joseph Link aus dem Badischen wurde
von der Kriegsfürsorge einem Forstbeamten in Hahn i. Taunus
empfohlen. Hier blieb er anderthalb Monat , verließ die Stelle
und ging nach Wiesbaden . Nach feiner Entlassung stahl er seinem
früheren Dienstherrn aus einem verschlossenen Raum 11 Stallhasen.
Wegen diesem Verfehle verurteilte ihn die Strafkammer zu vier
Monaten Gefängnis.

Nordenstadt. Die Leser unseres Blattes werden sich erinnern,
daß hierorts seit Jahren den Schwalben durch die Schulkinder
größere Aufmerksamkeit geschenkt wird . Nicht nur , daß man de»
lieben, zutraulichen und überdies ungemein nützlichen Tierchen
Gelegenheit zum Bauen der Nester gibt und alles meidet, was
ihnen den Aufenthalt hier verleiden könnte, man wollte auch stll'
stellen, ob die Schwatbenansiedlung größer oder geringer wird, und
deshalb faßte man den Plan , alljährlich im Juli die Zahl der be¬
setzten Schwalbennester festzustellen. Das geschieht seit 1914 regel¬
mäßig. Dabei wurde ein stetiges Anwachsen der Kolonie ermittell-
Jm Jahre 1904 zählte man 228 Schwalbensamilien, 1905:
1906: 307, 1907: 330, 1908: 338, 1909: 396, 1910: 420 (als hoch!«
Zahl bis jetzt), 1911: 351, 1912: 389, 1913: 404, 1914 wurde mch
gezählt; 1915: 400 und dieses Jahr 404. Da diese flinken Segle»
der Lüfte ausschließlich von Insekten leben, die sie auf ihren Rund¬
flügen in der Luft auffangen , stiften sie einen schier unberechen;
baren- Nutzen, zumal sie den ganzen Tag, oft 14—15 Stunden, am
dem Fange sind. Durch Berechnung haben die Mitglieder unser,^
jugendlichen Ticrschutzvereins — das find eben die Schüler — ich,'
gestellt, daß es für unseren Ort allein 300 000 000 Insekten fcin
müssen, die durch die Schwalben hier alljährlich verzehrt werden-
Wers nicht glaubt, beweise das Gegenteil.

Nordcnstadk. In der vorigen Woche bewerkstelligten die b,e‘
sigen Schulkinder eine Ernte , wie sie wohl noch nicht hier stattgefuw
den hat. Sie sammelten nämlich, wie es jetzt auch anderwärts 9e‘
schielst, die an Gräben , Rainen , an Gärten und an sonstigen Ecke»
und Enden wildwachsenden B r e n n e s se l n , welche wie Heu 0r:
trocknet und bann zwecks Herstellung von Gespinnstfasern an »>
kürzlich in Berlin gegründete „Nesselfaser-Berwertungs -GesellWr
m. b. H." abgeliefert werden sollen. Obgleich nur die stärke?
Pflanzen , die oft eine Länge von 1 bis anderthalb Metern und-die»
stiftdicke hatten, genommen wurden , hofft man doch eine recht<>n
sehnliche Sendung geerntet zu haben.
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